
MARKTGEMEINDE KUKMIRN 
 
 

Kundmachung 
über Beschlüsse des Gemeinderates vom 31.3.2011 

 
2. Protokoll der Sitzung vom 16.12.2010 – Genehmigu ng 
 Das Protokoll vom 16.12.2010 wird einstimmig  angenommen. 
 
3. Nachwahl eines Mitgliedes des Prüfungsausschusse s 
Rainer Klanatsky wurde von der VP-Fraktion einstimmig  zum Mitglied des Prüfungsausschusses 
gewählt. 
 
4. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses 
Der Bericht des Prüfungsausschussobmannes samt Erklärung von Vizebgm. Kemetter wurden ohne 
Debatte zur Kenntnis genommen. 
 
5. Rechnungsabschluss 2010 Beratung und Beschlussfa ssung 
Auf Antrag des Vorsitzenden wurde der Rechnungsabschluss 2010 samt allen Abweichungen vom 
Voranschlag, welche nachträglich genehmigt wurden, einstimmig  beschlossen:  
 
6. Grenzregulierung Heugraben-Eisenhüttl im Zuge de r Kommassierung 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kukmirn beschließt in seiner Sitzung am 31.3.2011 einstimmig , 
dem im Zuge des Zusammenlegungsverfahrens Heugraben von der Abt. 4b-Hauptreferat Agrartechnik 
beim Amt der Bgld. Landesregierung verfassten Projekt, betreffend einer Änderung der Grenze 
zwischen den Katastralgemeinden Heugraben und Eisenhüttl (beide Bezirk Güssing) aufgrund der 
vorliegenden planlichen Unterlagen und der Grenzverlaufsbeschreibung zuzustimmen.  
 
7. Erhaltungsverpflichtung der gemeinsamen Anlagen im Z-Gebiet Eisenhüttl 
Der Gemeinderat fasste zur Sache folgenden einstimmigen  Beschluss: 
Die in dem von der Atb. 4b-Hauptreferat Agrartechnik des Amtes der Bgld. Landesregierung erstellten 
Plan der gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen projektierten neuen Wege, Gräben und Biotope, 
werden nach deren Ausbau in die endgültige Erhaltungspflicht der Gemeinde übernommen. 
Folgende Grundstücke werden somit in die Erhaltungspflicht der Gemeinde Kukmirn übernommen:  
 
8. Auflassung bzw. Übernahme von Weganlagen im Z-Ge biet Eisenhüttl 
Der Gemeinderat fasste nach dieser kurzen Information  einstimmig  den Beschluss über die 
Entwidmung bzw. Widmung von Weggrundstücken im Z-Gebiet Eisenhüttl und erließ dazu  eine 
entsprechende Verordnung: 
 
9. Wegentwidmung Forstweg Neusiedl – Schrötten „Her rschaftswaldweg II“ 
Ohne Diskussion fasste der Gemeinderat den einstimmigen  Beschluss, zwei Weggrundstücke per 
Verordnung zu entwidmen und der Forstweggemeinschaft Herrschaftswiesen II in Neusiedl zum 
Ausbau als Forstweg zu übergeben.  
 

Der Bürgermeister 
iA. 

 
Johann Hirmann, Amtsleiter 

 
Angeschlagen am: 2.04.2011 
 
Abgenommen am: ………………………… 


